
1.Beiblatt Beiblat} zur Parlamentskorrespondenz. lS.Oktober 1948 .. 

251/J A n fra g e· 

\'lier .Abg. W ö 1 f 1 e r, A ich h 0 r n, B r a n d 1, Dr,~ G S 0 h n i t -
" 
\~ er, :g, a uns c h m i d, S c h w ein b erg e" r und Genossen 
\ :. 

,~'~ den Bundesminister, für soziale Verwaltung, 
t " 

b~ \treffend die 'Spezialitäten' ..... 'ordnung, welche den Verkehr mit pharma-
\ \ 

,Z~\tischen Spezialitäten im Gebiete der Bundesrepublik Österreich regelt" 
'\, " 

-"-:)-0-
Mit dem Wiedererstehen Österreichs im Jahre 1945 wurde allgemein 

der Wunsch laut, die Registrierung von pharmazeu.tischen Spezialitäten, wie 

eine solche berei.ta vor 1938 bestanden hat (V.Oo. 380/1925, bezw. V.O. ,'~937). 

wieder aufzunehmen, um der Spe~ialitätenflut Einhalt zu gebieten. 

Dieaem Wunsche entsprechend wurde im ,März 1947 die' alte österrei­

chische Spezialitätenordnung mit geringfügigen Änderungen neu erlassen und, 

als Termin für das'Inkrafttreten dieser Verordnung'der 3006.1948 festgelegt~ 

In der Zwischenzeit, also von. März 1941 bis Juni 1948!hätten die 

derzeit in Österfeich in Verkehr "befindlichen österreichischen Spezial­

präparate zwecks Registrierung eineI' eingehenden und gründlichen Unter­

&uchung zugeführt werden sollen. 

Da bis zum 3006~194S in dieser Richtung aber nichts derartiges er­

folgte, sah sich das Ministerium genötigt, den Termin des Inkrafttretens 

dieser Verordnung auf den 3009~1948 zu erstrecken ... 

Diese Verordnung wUJ;'de publiziert, ohIle die im § 3, Absatz 2, des 

Apothekerkammergesetzes vom l8 .. Juni 1947, BGBLNr .. 152, festgelegte 

Verpfliohtung z!:lr. ~~!' 1 ~iL~~~~J! .. uJ~cl;t~.M._.~~!,~,ll:E-.m~.tt~.I1:>_a.:!::. J:nt~rf:3,E!.~.!:.~J:t~!L 
Berufsstandeseinzuhaltano Auoh diese Frist konnte nicht als endgiil tig a.~"" 

gesehen werden, da es für jeden Fachmann kla.r war, dass innerhalb von 

3 MOnaten das Registrierungsverfahren für sämtliche zuzulassenden Spezial!­

täten nicht abgeschlossen werden konnte. 

Trotz aller, Vorstellungen und vor -allem trotz einer Eingabe über 
. , 

Beschluss des Apothekerkamme:t'Vyr8t~ndes vO!D-.JS.801948 beim B~ndesmin.iä.t~riul)1 

für soziale Verwaltung, in welcher die prakth:ohe Undurchführbarkeit aufge­

~eigt wurde, hielt das Bundesrdnistet'iuill für soziale Verwal tung an dem End­

termin vom 30"S;;;ptemb.Jr :"948 fest,) 
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Auf Grund einer Vorsprache beim zuständigen Referenten, da eine 

solche beim Herrn Minister wegen seiner Abwesenheit nicht möglich war, 

wurde sozusagen neben dem Gesetznii.t den Sozialversicherungsträgern eine 

Vereinbarung getroffen, derzufolge die ~potheken noch bis eins~h1iess1ich 

14.0ktober 1948 alle Spezialitäten abgeben.werden dürfen, während sich die 

Krankenkassen zu deren Bezahlung verpflichteten. 

Von den 750 derzeit mit Vorbescheid versehenen Spezialit~ten -

weloher Vorgang in der Spezialitätenordnung gar nicht vorgesehen ist 

wurden bis. zum heutigen Tage erst 50 Spezialpräparate reohtskräftig im 

amtliQhen Teil der ~~Wiener Zeitung" verlautba.rt. Mit l4.0ktober 1948atehen 

demnaoh den Ap:Jthekern zur Ab~be an die arznei suchende BevölkerUilg offiziell 

nur 50 pharmazeutische Spezialpräparate zur Verfügung# 

Vf1n den aber bisher 750 mit Vorbescheid zugelassenen Präparaten sind 

200 u"berhaupt nicht und weitere 220 nur beschränkt verfügbar~ Auch von den 

übrigg~bliebenen Spezialitäten "sind etliche nur in bestimmten Bundesländern 

voll verfügbar, stJ das s ma.'1. ruhig bei exakt er Einhal tung der Spezialität an­

ordnung von einer kommenden Arzneimittelnot sprechen kann. 
Bemerkt wird weiter, dass die Speziali tä:te.nordnu.nB' verschreibt, dass· 

die nicht zugelassen.en Spezialitäten bei hohen Strafansätzen in de1.1 Apotheken 

.. weder verkauft, noch vGrrätig gehalten werden dürfen,!> 

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich nach dem l400ktober 1948· ein vollk()~ 

men unhaltbarer chaotisoher Zustand, denn bei Einhaltungder gese~zliohen 

Bestimmungen JnÜs sten i,r.t den öffentlichen Apotheken zum Teil wertvolle Be- . 

stände an Arzneimittel]fivernichtet werden, obwohl der Apotheker gar nicht 

'sicher weiss, was am 15 ~Oktober 1948 zur Ausgabe zugelassen erscheint und 

ob nicht. ein paar Tage später ordnungsgemäss vernichtete Ware zur Ausgabe' 

zugelassen und der a:rzne:i9uchenden Bevölkerung vorenthalten wird. 

Wir verweisen dab.ei insbesondere auf die noch lagernden Restbestände 

. wertvoller Arzneipräparate ausländisc!ler ·Firmen. A~d'ererBeit& darf der 

Staatsbürger nicht zu ungesetzlichen Handlungen förmlich erzogenwerdene 
en . 

Die Auswirkung derartiger Verhältnisse insbesondere dann, wenn es 

sich um dringende und lebenswichtige Arzneimittel handelt, sind für die 

-ungestörte Arzneiversorgung der Bevolkerung unabsehbar. 

Auch die Unterzeichneten und nii. t ihnen wohl auch die gesamte Bevöl­

kerung begrüssen die rascheste und.sorgfältigste DUrchführung der Speziali-
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ti1ien,ordnung, sie sind aber der Auffassung, dass diese Durchführung in einer 
es . 

praktisoh mCSglichen, eine ::,Rechtsataat/würdigen Form unter möglichster 

Vermeidung sohwerer wirtsoh aftlioherYerluste -und Vernichtung wertvollen 

S~tätsmateri.!Üs vor sich gehen und hiebei die arzneisuohende Bev61kerung 

gesch~tztwerden muss • 

.. Die Unterzeichneten sind der AUffassung, dass dreses Ziel nu.r daduroh 

erreioht werden kann, dass das Registrierungsv.erfahren der b:i.s 30.September 

1948 angemeldeten Spezial:i"täten so rasch als m6g1ich abgeschlossen wird, . 

4ie··Liste der zugelassenen Spezialitäten den Ärzten, Apothekern Und Sozial .. 

. / versioherungsträgern· offiziell in verlässlicher unp. gesetzentsprechender 

Form bek$nntgegeben und von dem Zei tp-.:-;..l'lktedieser Bekanntgabe an eine auf 

Jlfndestens' Monate begrenzte Frist festgesetzt wird/, nach welcher die Spezi~ 

alitätenordnung voll zur Anwendungzll. kommen hätte c 

Ganz abgeBehendavon,dass von Seite -der Apothekersohaftgrosse )lengen 

wertvollen Arzneimaterials vemichtet werden· müssten, be:t'indet sioh auoh der 

pharmazeutische Drogengrosshandel in ders~lben Situation. 

Weiters wird durch diese Unsicherheit auch der Sektor der pharmazeu­

tischen Erzeugung schwerstens betroffen, da dieser Sektor nicht mehr weiss J 

welohe Präparate er derzeit, ohne si e spät ~r der Vernichtung zuführen zu 

müssen, herBtellen~ann. 

,Al1S der gesamten Darsteiiung geht eindeutig he-rvor., dass durch die an­
,ezogene Verordnlingeine geregelte und geordnete Versorgung der Bcr~nke:rung 

mit Arzneimittelnnieht.melu- gesiche:rt und schwerstens gefährdet ersoheint. 

Die Unterzeichneten stellen daher an den Herrn Bundesminister· für 

soziale Verwaltung, der mit der Durchführung derSpezia1i täteno!dnung 1n 

erster Linie betraut ist, die dringende 

!...A.l ~ a g e....:z. 

was er nach dem 14.0ktober 1948 zu veranlassen gedenkt, um den unabsehbaren 

.. Auswirkungen der gegenwärtigen Terminfes.tsetzung aus sozialen '/lnd wirt­

sohaftliohen Gründen im Interesse der gesamten.Bevclkerung zu begegnen. 

-0- .• - 0-·0.- 0"-
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